Tip des Monats 12/07
Parken im Baustellenbereich
Die Beklagte hatte ihr Fahrzeug vor einer Baustelle geparkt. Der Bauunternehmer hatte zuvor jenen Vorbereich mit einem Baustellen-Halteverbotsschild gekennzeichnet, da er jenen Bereich für den Betrieb mit seinem Baustellenfahrzeug benötigte. 

Wegen der Behinderung durch jenes geparkte Fahrzeug konnte der Bauunternehmer mit den Bauarbeiten erst verspätet beginnen. Hierdurch war ihm ein Ausfallschaden in Höhe von 2.500 € entstanden. Diesen Schaden regressierte er bei der Beklagten.
Der Bundesgerichtshof wies seine Regressklage ab. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass der von ihm initiierte Halteverbotsbereich nicht seine Vermögensinteressen schütze. Sowohl die Strassenverkehrsordnung im allgemeinen wie auch  die für die Einrichtung des Halteverbotes an einer Baustelle massgeblichen Vorschriften der Strassenverkehrsordnung im besonderen hätten die Funktion, als Teil des Strassenverkehrsrechts die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Beim Parken im Baustellen-Halteverbot handele es sich aber nicht um solche verkehrstypischen Gefahren.
Nach diesen Aussagen des Bundesgerichtshofes geht das Störrisiko infolge Parkens im Baustellen-Halteverbot also zu Lasten des Bauunternehmers. 

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VI ZR 385/02)
